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Unser Zeichen: wet 3003 Bern, Juni 2018  Brancheninfo 06/2018: WLTP/NEFZ 2.0 & Energieetikette  Der WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) wird in der EU sowie in der Schweiz seit September 2017 schrittweise eingeführt. Zahlreiche Modelle werden bereits heute unter dem WLTP-Verfahren typengenehmigt und zum Verkehr zugelassen. Ab September 2018 müssen alle neuzugelassenen Fahrzeuge über WLTP-Messwerte verfügen.  Diese Umstellung auf WLTP hat auch unmittelbare Auswirkungen auf die Energieetikette. Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 27. Juni 2018 eine Revision der Energieeffizienzverordnung (EnEV) unterzeichnet. Diese betrifft den Anhang 4.1 und die darin beschlossenen Übergangsbestimmungen wirken sich wie folgt auf die Energieetikette aus:  Umstellung auf WLTP per 1. Januar 2020 Mit der Revision wurde die Basis für die Einführung der WLTP-Angaben im Bereich Kundeninformation gelegt: Ab 1. Januar 2020 müssen sämtliche Angaben auf der Energieetikette, in der Werbung und den Preislisten usw. auf den WLTP-Werten basieren. Bis zum 31. Dezember 2019 bleiben die NEFZ-Werte zwingend vorgeschrieben. Zusätzliche WLTP-Angaben dürfen auch vor dem 1. Januar 2020 gemacht werden. Sie sind aber klar als solche zu kennzeichnen und ersetzen die vorgeschriebenen NEFZ-Angaben nicht.  Zeitplan Energieetikette 2019 Um Verzerrungen bei der Energieetikette zu minimieren und die Berechnung der Kategoriengrenzen auf den NEFZ 2.0-Werten abstützen zu können, wurde der Stichtag für die Berechnung der Energieetikette 2019 auf den 30. September 2018 gelegt (anstelle von 31. Mai 2018). Die neuen Grenzen werden daher erst im Dezember 2018 kommuniziert und per 1.1.2019 in Kraft gesetzt. Für die Berechnung werden ausschliesslich NEFZ 2.0-Werte berücksichtigt.  Der durchschnittliche CO2-Ausstoss für das Jahr 2019 wird aus allen zwischen dem 1. Oktober 2017 und 30. September 2018 erstmals immatrikulierten Personenwagen ermittelt. Hierbei werden sowohl NEFZ 1.0- als auch NEFZ 2.0-Werte verwendet.  Zeitplan Energieetikette 2020 Die Berechnungen der Kategoriengrenzen und des durchschnittlichen CO2-Ausstosses erfolgen für die Energieetikette 2020 wieder zum Stichtag 31. Mai 2019. Die neuen Kategorien für das Jahr 2020 werden per 1. August 2019 kommuniziert und per 1. Januar 2020 in Kraft gesetzt. Damit wird auch eine genügend grosse Übergangsphase gewährleistet sein.  
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Sämtliche Informationen zum Thema Einführung WLTP finden Sie im FAQ auf der Webseite des Bundesamtes für Energie: http://www.bfe.admin.ch/energieetikette/00886/index.html?lang=de&dossier_id=06671   Weitere Informationen zur Revision der EnEV finden Sie in der Pressemitteilung: https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-71316.html   Bei Rückfragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an folgende Adresse: ee-pw@bfe.admin.ch  Freundliche Grüsse  Bundesamt für Energie BFE  
  

 


